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1. Instanz

Aktenzeichen S 32 AS 1279/15
Datum 15.09.2017

2. Instanz

Aktenzeichen L 4 AS 324/17
Datum 12.01.2021

3. Instanz

Datum -

Die Berufung wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu
erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der KlÃ¤ger begehrt Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
vom 12. November 2014 bis zum 31. Oktober 2015 als Zuschuss ohne
BerÃ¼cksichtigung seiner Wohnimmobilie als VermÃ¶gen.
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Der 1954 geborene KlÃ¤ger war zuletzt in den 1990er Jahren berufstÃ¤tig und
bezog seit Januar 2005 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem
SGB II. Nach dem Tod seiner Mutter erbte er deren WohngrundstÃ¼ck in 2009 zog
in das geerbte Haus ein. Es verfÃ¼gt Ã¼ber eine WohnflÃ¤che von 103 qm bei
einer GrundstÃ¼cksgrÃ¶Ã�e von 629 qm. Die Immobilie war zum Zeitpunkt des
Erbfalles noch mit Verpflichtungen von mehr als 100.000 Euro belastet.

Im Rahmen einer persÃ¶nlichen Vorsprache am 18. Dezember 2012 und mit
SchreiÂ¬ben vom 19. Dezember 2012 wurde der KlÃ¤ger hingewiesen, dass es ihm
nach AnÂ¬sicht des Beklagten mÃ¶glich und zumutbar sei, sein Haus zu verkaufen.
Es sei unanÂ¬gemessen groÃ�, so dass die Verwertung erforderlich sei. Danach
bewilligte der Beklagte Leistungen noch darlehensweise vom 1. Juni 2013 bis zum
31. Mai 2014.

Ausweislich eines Aktenvermerks vom 29. April 2014 wurde der KlÃ¤ger im Rahmen
einer persÃ¶nlichen Vorsprache erneut aufgefordert, Schritte zur Verwertung des
HausgrundstÃ¼ckes einzuleiten, woraufhin er klar und eindeutig erklÃ¤rt habe,
dass er das Haus nicht verkaufen wolle und nichts in dieser Angelegenheit
unternehmen werde.

Am 15. Mai 2014 beantragte der KlÃ¤ger die Weiterbewilligung von Leistungen. Der
Antrag wurde mit Bescheid vom 22. Mai 2014 abgelehnt. Hiergegen erhob der
KlÃ¤ger am 12. Juni 2014 Widerspruch, der mit Widerspruchsbescheid vom 30. Juli
2014 zurÃ¼ckgewiesen wurde. Zur BegrÃ¼ndung hieÃ� es, der KlÃ¤ger verfÃ¼ge
Ã¼ber VermÃ¶gen in Form einer Immobilie. Eine weitere darlehensweise
Bewilligung komme nicht in Betracht, weil der KlÃ¤ger VerkaufsbemÃ¼hungen
nicht nachgewiesen habe.

Ein Antrag des KlÃ¤gers auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen den
Beklagten blieb ohne Erfolg vor dem Sozialgericht Hamburg (Beschluss vom
24.7.2014 â�� S 32 AS 2422/14 ER). Die Beschwerde des KlÃ¤gers wies das
Landessozialgericht mit Beschluss vom 2. Oktober 2014 (L 4 AS 308/14 B ER)
zurÃ¼ck. Das Haus sei im Hinblick auf seine WohnflÃ¤che unangemessen groÃ�
und mÃ¼sse daher verwertet werden.

Am 29. September 2014 schloss der KlÃ¤ger mit der a. GmbH, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin
Frau M., vertreten durch Herrn W., einen GrundstÃ¼ckskaufvertrag. Die KÃ¤uferin
sollte 1/2 Miteigentumsanteil an dem GrundstÃ¼ck zu einem Kaufpreis von 60.000
Euro erwerben, um auf dem hinterer GrundstÃ¼cksteil ein Einfamilienhaus zu
errichten. Mit dem Kaufpreis sollten Grundschulden abgelÃ¶st werden.
Schriftverkehr mit der H. ergibt, dass die monatlichen Verpflichtungen des KlÃ¤gers
auf den vom Beklagten als angemessene Wohnkosten akzeptierten Betrag gesenkt
werden sollten (Blatt 585 der Verwaltungsakten). Den Schriftverkehr fÃ¼hrte auf
Seiten des KlÃ¤gers dessen Bekannter Herr W., der mit dem weiteren Bekannten
Herrn D. und deren Partnerinnen Frau M. und Frau R. in die
GrundstÃ¼cksgeschÃ¤fte des KlÃ¤gers eingeschaltet war.

Am 16. Oktober 2014 beantragte der KlÃ¤ger die Weiterbewilligung von Leistungen.

                               2 / 9



 

Er gab an, die GrundstÃ¼cksgrÃ¶Ã�e betrage jetzt noch 314,5 qm, der
Verkehrswert 220.000 Euro, die WohnflÃ¤che nach wie vor 103 qm inklusive
NebenflÃ¤chen. Die Belastung belaufe sich noch auf 92.000 Euro.

Mit Bescheid vom 23. Oktober 2014 lehnte der Beklagte den Antrag auf Bewilligung
von Leistungen vom 16. Oktober 2014 ab. Zur BegrÃ¼ndung hieÃ� es, die vom
KlÃ¤ger bewohnte Immobilie habe eine WohnflÃ¤che von mehr als 90 qm und sei
daher unangemessen groÃ� und grundsÃ¤tzlich zu verwerÂ¬ten. Eine besondere
HÃ¤rte sei nicht ersichtlich.

Am 12. November 2014 beantragte der KlÃ¤ger erneut den Erlass einer
einstweiligen Anordnung (S 32 AS 3950/14 ER). Zur BegrÃ¼ndung trug er vor, die
Verwertung seines VermÃ¶gens sei aufgrund seiner psychischen Verfassung nicht
mÃ¶glich. Der behandelnde Arzt des KlÃ¤gers, G., bestÃ¤tige einen drohenden
Suizid bei Verkauf des Hauses. Im Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzverfahrens holte das Gericht einen Befundbericht des behandelnden
Arztes ein. Er bestÃ¤tigte eine Konsultation des KlÃ¤gers am 10. November 2014.
Es bestÃ¼nden Suizidgedanken.

Mit Beschluss vom 15. Dezember 2014 lehnte das Sozialgericht den Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Anordnung ab. Zur BegrÃ¼ndung hieÃ� es, der KlÃ¤ger
habe auch in diesem Verfahren die vom Gericht angeforderten KontoauszÃ¼ge
nicht eingereicht und die geforderte ErklÃ¤Â¬rung, womit er seinen
Lebensunterhalt seit Einstellung der Leistungen durch den Be-klagten finanziert
habe, nicht Ã¼bermittelt. Schon aus diesem Grund habe er seine
HilfebedÃ¼rftigkeit nicht glaubhaft gemacht. AuÃ�erdem sei die Zahlung des
Kaufpreises von 60.000 Euro entweder bereits erfolgt oder unmittelbar
bevorstehend. DarÃ¼ber hinaus handele es sich bei der Immobilie nach wie vor um
verwertbares VermÃ¶gen. Eine besondere HÃ¤rte sei auch im Hinblick auf die
behauptete psychische Verfassung des KlÃ¤gers nicht ersichtlich. Die nunmehr
vorgetragene schlechte psychische Verfassung sei erstmals in diesem VerfahÂ¬ren
thematisiert worden und aus der Verwaltungsakte nicht ersichtlich.

Am 5. Februar 2015 sprach der KlÃ¤ger beim sozialmedizinischen Dienst, Fachamt
Gesundheit vor. Nach der Bescheinigung von Frau Dr. H1 vom 5. Februar 2015 war
der KlÃ¤ger nur gering belastbar. Eine suizidale Dekompensation sei bei Verlust des
Hauses nicht auszuschlieÃ�en.

Im Beschwerdeverfahren verpflichtete der Senat den Beklagten mit Beschluss vom
27. Februar 2015 (L 4 AS 510/14 B ER) im Wege der einstweiligen Anordnung
vorlÃ¤ufig, dem KlÃ¤ger darlehensweise Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes ab dem 11. November 2014 ohne BerÃ¼cksichtigung seines
VermÃ¶gens zu gewÃ¤hren. Angesichts der Ã¤rztlich festgestellten kritischen
Verfassung des KlÃ¤Â¬gers kÃ¶nne ihm derzeit die VerÃ¤uÃ�erung seines Hauses
nicht zugemutet werden. Es bestehe hinsichtlich der psychischen Situation weiterer
AufklÃ¤rungsbedarf, der im gerichtliÂ¬chen Eilverfahren nicht geleistet werden
kÃ¶nne.
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Der Beklagte bewilligte daraufhin mit Bescheid vom 4. MÃ¤rz 2015 (und
nachfolgenden Ã�nderungsbescheiden) Leistungen vorlÃ¤ufig darlehensweise fÃ¼r
die Zeit vom 11. November 2014 bis zum 30. April 2015.

Mit Widerspruchsbescheid vom 31. MÃ¤rz 2015 wies der Beklagte den Widerspruch
gegen den Ablehnungsbescheid vom 23. Oktober 2014 zurÃ¼ck. Zur BegrÃ¼ndung
hieÃ� es, dem Widerspruch sei mittlerweile abgeholfen.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 8. April 2015 Klage erhoben (S 32 AS 1279/15). Der
Bescheid vom 4. MÃ¤rz stelle allenfalls eine Teilabhilfe dar. Er sei zudem seelisch
schwer erkrankt und nicht in der Lage, das GrundstÃ¼ck zu verkaufen.

Mit Bescheid vom 24. April 2015 (und weiteren Ã�nderungsbescheiden) bewilligte
der Beklagte zunÃ¤chst vorlÃ¤ufig darlehensweise Leistungen fÃ¼r den Zeitraum
vom 1. Mai 2015 bis zum 31. Oktober 2015.

Mit Widerspruchsbescheiden vom 10. August 2015 wies der Beklagte die
WidersprÃ¼che des KlÃ¤gers gegen die Bescheide vom 4. MÃ¤rz 2015 und 24. April
2015 zurÃ¼ck. Der KlÃ¤ger habe keinen Anspruch auf eine endgÃ¼ltige
Bewilligung von Leistungen. Die Verwertung des VermÃ¶-gens sei aktuell noch
unzumutbar. Deshalb seien darlehensweise Leistungen zu erbringen.

Gegen beide Widerspruchsbescheide hat der KlÃ¤ger am 1. September 2015 Klage
erhoben und sein Begehren weiterverfolgt (S 32 AS 3288/15 und S 32 AS 3289/15).
Das Sozialgericht hat sÃ¤mtliche Verfahren verbunden. Ein weiteres Begehren nach
Bescheidung seines Weiterbewilligungsantrages vom 31. MÃ¤rz 2016 hat der
KlÃ¤ger fÃ¼r erledigt erklÃ¤rt,

Am 11. MÃ¤rz 2016 schloss der KlÃ¤ger einen notariellen Kaufvertrag Ã¼ber den
bebauten Teil des GrundstÃ¼cks mit Frau M. und Frau R., Kaufpreis 150.000 Euro.
Er schloss mit ihnen zugleich einen Mietvertrag ab dem 1. Mai 2016 und beantragte
gegenÃ¼ber dem Beklagten die Ã�bernahme der Mietzinsverpflichtung. Aus dem
KauferlÃ¶s sollte nach einem Schreiben des beurkundenden Notars vom 23. Mai
2016 ein Restbetrag von 5.000 Euro an den KlÃ¤ger gehen, der allerdings wegen
von diesem zu tragender Kosten einbehalten werden mÃ¼sste.

Ebenfalls am 11. MÃ¤rz 2016 schloss der KlÃ¤ger einen notariellen Kaufvertrag
Ã¼ber den hinteren, unbebauten Teil des GrundstÃ¼cks mit einer Frau B.,
Kaufpreis 79.000 Euro.

Etliche Nachfragen des Beklagten ergaben, dass der Kaufvertrag mit der Fa. a. vom
aus dem Jahr 2014, ebenso wie ein weiterer Kaufvertrag mit dieser Firma aus dem
Jahr 2015, nicht zur AusfÃ¼hrung gelangt und durch RÃ¼cktritt erloschen sei.

Das Sozialgericht hat eine Ã¤rztliche Stellungnahme des Fachamtes Gesundheit
beim Bezirksamt Harburg sowie einen Befundbericht von G., Facharzt fÃ¼r
Nervenheilkunde, eingeholt und zudem eine psychiatrische Untersuchung des
KlÃ¤gers durch Frau Dr. M1, FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie,
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veranlasst. Das Gutachten wurde am 26. April 2016 erstattet. Auf diese
medizinischen UnÂ¬terlagen wird ergÃ¤nzend verwiesen und Bezug genommen.

DarÃ¼ber hinaus hat das Sozialgericht den KlÃ¤ger u.a. aufgefordert, zu den
KaufvertrÃ¤gen bezÃ¼glich der Immobilie und der Zahlung der Kaufpreise nÃ¤her
Stellung zu nehmen. Dem ist der KlÃ¤ger nicht nachgekommen. Aus einem
Schreiben des beurkundenden Notars vom 30. Mai 2017 ergibt sich, dass lediglich
der Kaufvertrag mit Frau B. tatsÃ¤chlich durchgefÃ¼hrt worden war. Die Zahlungen
waren ausweislich eines weiteren Schreibens des Notars vom 24. Mai 2016 zur
Tilgung von Krediten und Kosten bestimmt, ein Restbetrag sollte an Frau M.
geleistet werden.

Mit Urteil vom 15. September 2017 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Der
KlÃ¤ger habe seine HilfebedÃ¼rftigkeit nicht belegt, da er angeforderte Unterlagen
nicht, zumindest nicht vollstÃ¤ndig, eingereicht habe. DarÃ¼ber hinaus verfÃ¼ge
der KlÃ¤ger Ã¼ber verwertbares VerÂ¬mÃ¶gen in Form seiner Wohnimmobilie im
in H2. Das GrundstÃ¼ck sei nach Ã�berzeugung des Gerichtes entweder ganz oder
auch teilweise verwertbar, wie die diversen KaufvertrÃ¤ge zeigten, die der KlÃ¤ger
und zum Teil auch Dritte bezÃ¼glich darÃ¼ber abgeschlossen hÃ¤tten. Der
werthaltigere vordere Teil des GrundstÃ¼cks sei im Ã�brigen vom dem nicht zur
AusfÃ¼hrung gelangten Kaufvertrag mit der Fa. a. gar nicht betroffen gewesen,
sondern im Eigentum des KlÃ¤gers verblieben. Ein VermÃ¶gensschutz fÃ¼r das
HausgrundstÃ¼ck nach Â§ 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 4, S. 2 SGB II scheide aus, weil dieses
von unangemessener GrÃ¶Ã�e sei. Nach der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts ergebe sich fÃ¼r einen EinpersoÂ¬nenhaushalt ein Grenzwert
von 90 qm. Auch die AnÂ¬wendung einer gewissen Toleranz, wie sie bei
Ã�berschreiten der WohnflÃ¤chengrenze um nicht mehr als zehn Prozent erwogen
worden sei, wÃ¼rde vorliegend an der unangemessenen GrÃ¶Ã�e des
HausgrundstÃ¼cks des KlÃ¤gers nicht Ã¤n-dern. Eine Unwirtschaftlichkeit der
VerÃ¤uÃ�erung (Â§ 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 Alt. 1 SGB II) sei ebenfalls nicht
erkennbar, denn unter BerÃ¼cksichtigung des im Jahr 2013 im
Zwangsvollstreckungsverfahren festgestellten Verkehrswertes von 275.000 Euro
wÃ¤re nach Abzug der Verbindlichkeiten ein Betrag von erheblicher HÃ¶he zur
Bestreitung des Lebensunterhaltes Ã¼briggeblieben. Im Hinblick auf die
Entwicklung des ImmobilieÂ¬nmarktes ab 2013 dÃ¼rfte im streitigen Zeitraum von
einem noch hÃ¶heren Verkehrswert auszugehen sein. SchlieÃ�lich liege auch keine
besondere HÃ¤rte in der Verwertung des GrundstÃ¼cks. Insbesondere sei die
geltend gemachte Suizidgefahr nicht substantiiert. Dies ergebe sich aus dem
Gutachten von Frau Dr. M1. Sie begrÃ¼nde das schlÃ¼ssig und nachvollziehbar
damit, dass der KlÃ¤ger selbst erklÃ¤rt habe, dass er zu keinem Zeitpunkt konkrete
Suizidgedanken gehegt und auch nie geplant habe, sich umzubringen. Da der
KlÃ¤ger bisher nicht in durchgehender neuropsychiatrischer Behandlung gewesen
sei, kÃ¶nne auch allenfalls der Verdacht einer emotional-instabilen
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung geÃ¤uÃ�ert werden. Eine manifeste depressive StÃ¶rung
bestehe nicht. Auch die Suizidanamnese des KlÃ¤gers sei leer. GrundsÃ¤tzlich ist
zwar einzurÃ¤umen, dass der Verlust der eigenen Immobilie einen gravierenden
Umstand darstelle, nach den Feststellungen der Gutachterin treffe dies den KlÃ¤ger
aber in gleicher Weise wie andere. Dies stehe auch in Ã�bereinstimmung mit den
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Feststellungen der Frau Dr. Hagen-BÃ¶ger, die keine depressive StÃ¶rung beim
KlÃ¤ger festgestellt habe. Zwar kÃ¶nne eine Dekompensation nicht sicher
ausgeschlossen werden, dies betreffe jedoch auch nicht beeintrÃ¤chtigte und
belastbarere PersÃ¶nlichkeiten. Das Sozialgericht hat weiter ausgefÃ¼hrt, dass der
KlÃ¤ger offenbar nicht ernsthaft eine Verwertung betreibe. Zwar habe er nach dem
hier streitigen Zeitraum, wie aus weiteren Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz
im Jahr 2016 bzw. 2017 bekannt geworden sei, weitere KaufÂ¬vertrÃ¤ge Ã¼ber die
Immobilie abgeschlossen; die bisher bekannten Informationen dazu seien jedoch
unvollstÃ¤ndig und wÃ¼rfen weitere Fragen auf. Nicht erklÃ¤rlich sei etwa, wieso
der KlÃ¤ger, der wegen der Nichtzahlung des Kaufpreises vom Kaufvertrag mit der
Fa. a. zurÃ¼ckgetreten sei, danach u.a. mit der die a. vertretenden Frau M. einen
Kaufvertrag Ã¼ber die vorderen GrundstÃ¼ckshÃ¤lfte geschlossen habe. Auch
dieser Kaufvertrag vom MÃ¤rz 2016 sei mangels Zahlung des Kaufpreises nicht
durchgefÃ¼hrt worden. Trotzdem habe der KlÃ¤ger keine Vollstreckungsversuche
unternommen. Er sei auch nicht vom Kaufvertrag zurÃ¼ckgetreten.
UnverstÃ¤ndlich sei insbesondere, warum der KlÃ¤ger Teile des Kaufpreises der
hinteren GrundstÃ¼ckshÃ¤lfte an Frau M. auszahlen habe lassen und darÃ¼ber
hinaus mit ihr einen Mietvertrag Ã¼ber die Immobilie geschlossen habe, obwohl sie
wegen Nichtzahlung des Kaufpreises nicht EigentÃ¼merin geworden sei. Mit dem
Mietvertrag wiederum habe der KlÃ¤ger dafÃ¼r gesorgt, dass der Beklagte
zwischenzeitlich verpflichtet worden sei, Unterkunftskosten fÃ¼r den KlÃ¤ger an
Frau M. zu zahlen.

Gegen dieses seinem ProzessbevollmÃ¤chtigten am 29. September 2017
zugestellte Urteil hat der KlÃ¤ger am 23. Oktober 2017 Berufung eingelegt. Er
macht geltend, dass mit der Suizidgefahr durchaus ein Verwertungshindernis
bestehe. Auch ergebe eine Entscheidung des Landessozialgerichts NRW (Urteil vom
5.5.2014 â�� L 20 SO 58/13), dass die GrÃ¶Ã�e des Wohnhauses durchaus noch als
angemessen betrachtet werden kÃ¶nne und damit ein SchonvermÃ¶gen vorliege.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Hamburg vom 15. September 2017 aufzuheben sowie

1. den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 23. Oktober 2014 in Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 31. MÃ¤rz 2015 zu verurteilen, ihm Leistungen ab
dem 12. November 2014 bis zum 31. Oktober 2015 als Zuschuss, hilfsweise als
Darlehen zu gewÃ¤hren;

2. den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 24. April 2015 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 10. August 2015 zu verurteilen, Leistungen fÃ¼r den
Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis zum 31. Oktober 2015 nicht als Darlehen, sondern als
Zuschuss in gesetzlicher HÃ¶he zu bewilligen, hilfsweise ein hÃ¶heres DarleÂ¬hen
entsprechend dem tatsÃ¤chlichen Bedarf zu gewÃ¤hren;

3. den Beklagten unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 4. MÃ¤rz 2015 in Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 10. August 2015 zu verurteilen, Leistungen fÃ¼r
die Zeit vom 12. November 2014 bis zum 30. April 2015 nicht nur als Darlehen,
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sondern als Zuschuss in gesetzlicher HÃ¶he zu gewÃ¤hren, hilfsweise ein hÃ¶heres
DarleÂ¬hen unter BerÃ¼cksichtigung der tatsÃ¤chlichen Unterkunftskosten zu
gewÃ¤hren.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Er stÃ¼tzt sich auf den Inhalt der erstinstanzlichen Entscheidung.

In einem nachfolgenden gerichtlichen Eilverfahren vor dem Sozialgericht (S 32 AS
4316/18 ER) hat der KlÃ¤ger eine notarielle Urkunde vom 24. Oktober 2018 (Nr.
774/2018 des Notars K., B1) vorgelegt, aus der sich ergibt, dass die
Eigentumsumschreibung zugunsten der KÃ¤uferinnen Frau M. und Frau R. schon
endgÃ¼ltiger Kaufpreiszahlung erfolgen sollte und zugleich zugunsten des KlÃ¤gers
ein Wohnungsrecht sowie zugunsten der KÃ¤uferinnen eine Grundschuld
eingetragen werden sollte. Das ist im Anschluss auch im Grundbuch durchgefÃ¼hrt
worden. Der Senat hat im entsprechenden Beschwerdeverfahren mit Beschluss vom
3. Mai 2019 (L 4 AS 31/19 B ER) den Beklagten im Wege der einstweiligen
Anordnung vorlÃ¤ufig verpflichtet, dem KlÃ¤ger Leistungen nach dem SGB II ab
dem 18. Dezember 2018 zu gewÃ¤hren, und ausgefÃ¼hrt:

"Nach dem Vorbringen im Beschwerdeverfahren dÃ¼rfte es aber nunmehr als
Ã¼berwiegend wahrscheinlich anzusehen sein, dass der Antragsteller mit einem
Teil des VerÃ¤uÃ�erungserlÃ¶ses die Verbindlichkeiten bei der H. getilgt hat
(Anlage 1 des Schriftsatzes des ProzessbevollmÃ¤chtigten des Antragstellers vom
12.3.2019: Zahlung vom 22.2.2019 Ã¼ber 76.844,99 Euro; Zahlung vom 23.6.2016
Ã¼ber 67.985,25 Euro). Ein weiterer Teil des VerÃ¤uÃ�erungserlÃ¶ses dÃ¼rfte
fÃ¼r die Begleichung von Notarkosten verwendet worden sein (Schriftsatz des
ProzessbevollmÃ¤chtigten des Antragstellers vom 5.12.2018). SchlieÃ�lich dÃ¼rfte
das Wohnrecht des Antragstellers in Abzug gebracht worden sein (Schriftsatz des
ProzessbevollmÃ¤chtigten des Antragstellers vom 11.4.2019). Der Senat kann
danach nicht davon ausgehen, dass dem Antragsteller noch grÃ¶Ã�ere, seine
HilfebedÃ¼rftigkeit ausschlieÃ�ende BetrÃ¤ge zur VerfÃ¼gung stehen. Ob die
vorliegenden vertraglichen Abreden Ã¼ber den GrundstÃ¼cksverkauf wirtschaftlich
nachvollziehbar sind oder eine Ã�bervorteilung des Antragstellers darstellen, kann
nicht geklÃ¤rt werden und dÃ¼rfte fÃ¼r die Beurteilung der HilfebedÃ¼rftigkeit
des Antragstellers auch unerheblich sein."

Im ErÃ¶rterungstermin am 15. Dezember 2020 haben die Beteiligten ihr
EinverstÃ¤ndnis mit dem schriftlichen Verfahren erklÃ¤rt. Nachfolgend haben sie
einer Entscheidung durch den Vorsitzenden als Berichterstatter zugestimmt.
Hinsichtlich des Sachverhalts im Ã�brigen wird auf die Prozessakte, die weiteren
Verfahrensakten den KlÃ¤ger betreffend und die Sachakten des Beklagten
verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:
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I. Die Berufung ist zulÃ¤ssig, hat in der Sache aber keinen Erfolg.

Streitgegenstand ist der Leistungsanspruch des KlÃ¤gers nach dem SGB II fÃ¼r den
Zeitraum vom 12. November 2014 bis zum 31. Oktober 2015.

Der KlÃ¤ger besitzt keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II fÃ¼r den
Zeitraum vom 12. November 2014 bis 31. Oktober 2015. Das hat das Sozialgericht
zu Recht entschieden.

Der KlÃ¤ger war nÃ¤mlich nicht hilfebedÃ¼rftig, wie es Â§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB
II aber fÃ¼r eine Leistungsberechtigung voraussetzt. Insbesondere stand das
ImmobilienvermÃ¶gen des KlÃ¤gers einer HilfebedÃ¼rftigkeit entgegen, die nach 
Â§ 9 SGB II ausgeschlossen ist, wenn der Lebensunterhalt aus dem zu
berÃ¼cksichtigenden VermÃ¶gen bestritten werden kann. Dies war hier der Fall.

Nach Â§ 12 Abs. 1 SGB II sind alle verwertbaren VermÃ¶gensgegenstÃ¤nde zu
berÃ¼cksichtigen. Das HausgrundstÃ¼ck war ein solcher verwertbarer
VermÃ¶gensgegenstand. Der Senat ist davon Ã¼berzeugt, dass unter den zum
damaligen Zeitpunkt herrschenden VerhÃ¤ltnissen auf dem Immobilienmarkt eine
VerÃ¤uÃ�erung des HausgrundstÃ¼cks bei angemessener Preisforderung ohne
weiteres und zÃ¼gig realisiert werden konnte. Nach den â�� vom Senat nicht
bezweifelten â�� Angaben des KlÃ¤gers in den LeistungsantrÃ¤gen Ã¼berstieg der
Wert des GrundstÃ¼cks die darauf ruhenden Belastungen ganz erheblich, und die
im Jahr 2016 abgeschlossenen KaufvertrÃ¤ge Ã¼ber insgesamt 229.000 Euro
belegen die Werthaltigkeit des GrundstÃ¼cks. Dass dem KlÃ¤ger letztlich offenbar
aus den VerÃ¤uÃ�erungen Ã¼ber die Schuldentilgung hinaus nichts zufloss,
Ã¤ndert an dieser EinschÃ¤tzung nichts. Vielmehr war dem KlÃ¤ger offenbar allein
an seinem Verbleib in dem Haus gelegen und hatte er kein Interesse an einer
lohnenden Verwertung der Immobilie. Nur so lÃ¤sst sich nachvollziehen, dass er â��
jedenfalls Ã¼ber den bebauten GrundstÃ¼cksteil â�� allein mit seinen Bekannten
diverse VertrÃ¤ge schloss, gegenÃ¼ber diesen sogar vor EigentumsÃ¼bergang
bereits Mietzinsverpflichtungen einging und ErlÃ¶se aus dem Verkauf des hinteren
GrundstÃ¼cksteils an diese leiten lieÃ� und schlieÃ�lich ein wertminderndes
Wohnungsrecht zu seinen Gunsten eintragen lieÃ�. Angesichts dieses Vorgehens
des KlÃ¤gers, dass keine ernsthaften VerwertungsbemÃ¼hungen dokumentiert und
letztlich als ein Ausdruck seiner ursprÃ¼nglichen Verweigerung einer Verwertung
verstanden werden muss, kommt es auf die Frage, ob innerhalb des
Bewilligungszeitraums eine Verwertung hÃ¤tte erfolgen kÃ¶nnen, nicht an;
gleichwohl steht dies unter BerÃ¼cksichtigung der damaligen VerhÃ¤ltnisse auf
dem Immobilienmarkt auÃ�er Frage.

Das HausgrundstÃ¼ck war nicht als sogenannte SchonvermÃ¶gen von der
BerÃ¼cksichtigung auszunehmen. Nach Â§ 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB II ist ein
selbst genutztes HausgrundstÃ¼ck von angemessener GrÃ¶Ã�e als VermÃ¶gen
nicht zu berÃ¼cksichtigen. Hier aber Ã¼bersteigt das HausgrundstÃ¼ck des
KlÃ¤gers die Grenze der Angemessenheit, die fÃ¼r eine einzelne Person bei 90 qm
liegt, bei weitem. Auch wenn in der Rechtsprechung noch ein Zuschlag von bis zu
10 Prozent akzeptiert wird, liegt das HausgrundstÃ¼ck des KlÃ¤gers Ã¼ber dem
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Wert von 99 qm. Der Senat macht sich nicht die vom KlÃ¤ger angefÃ¼hrte
Entscheidung des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (a.a.O.) zu eigen, nach
der noch hÃ¶here Abweichungen als angemessen akzeptiert werden mÃ¼ssten; der
VerhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igkeit ist mit dem 10 Prozent-Zuschlag bereits GenÃ¼ge getan
und der Grenzwert von 90 qm erscheint durchaus groÃ�zÃ¼gig und soll nicht
aufgeweicht werden. Das entspricht auch der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts, die nur eine Ã�berschreitung der angemessenen
WohnflÃ¤che "um nicht mehr als" zehn Prozent unter dem Gesichtspunkt der
VerhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igkeit hinnimmt (BSG, Urteil vom 24.5.2017 â�� B 14 AS 16/16 R,
m.v.N.). Es ist nur ergÃ¤nzend darauf hinzuweisen, dass der Entscheidung des
Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen ein nach dem ZwÃ¶lften Buch
Sozialgesetzbuch (SGB XII) zu beurteilender Fall zugrunde lag, der auch im
Sachverhalt erheblich von dem hier zu entscheidenden Fall abwich â�� das hat der
Beklagte bereits herausgearbeitet (Schriftsatz vom 20. 3.2018).

SchlieÃ�lich war das HausgrundstÃ¼ck auch nicht nach Â§ 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6
SGB II von der BerÃ¼cksichtigung ausgenommen, weil seine Verwertung eine
besondere HÃ¤rte fÃ¼r den KlÃ¤ger bedeutet hÃ¤tte. Der Senat hat seine
ursprÃ¼ngliche Sorge vor einer Suizidabsicht des KlÃ¤gers (L 4 AS 510/14 B ER)
nach Vorlage des Gutachtens von Frau Dr. M1 bereits fallen lassen kÃ¶nnen
(Beschluss vom 4.6.2018 â�� L 4 AS 99/18 B ER) und sieht es auch bei erneuter
Durchsicht dieses Gutachten als Ã¼berzeugend und nachvollziehbar begrÃ¼ndet
an, dass eine Suizidgefahr, die zu einer besonderen HÃ¤rte hÃ¤tte fÃ¼hren
kÃ¶nnen, nicht ernsthaft vorlag. Der Senat verweist insoweit nach Â§ 153 Abs. 2
SGG auf die AusfÃ¼hrungen in dem mit der Berufung angefochtenen Urteil des
Sozialgerichts, dem er folgt.

II. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und entspricht dem Ausgang des
Verfahrens.

Die Revision ist nicht nach Â§ 160 Abs. 2 SGG zuzulassen, da kein Zulassungsgrund
nach Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 SGG vorliegt.

Erstellt am: 11.02.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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